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Vorbemerkung
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Die deutschen Länder leisten – unbeschadet der 
grundsätzlichen Zuständigkeit des Bundes auf dem 
Gebiet der Entwicklungspolitik1 – durch ihre Zusam-
menarbeit mit Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern einen wichtigen Beitrag auf nationaler und in-
ternationaler Ebene. Die verschiedenen Beschlüsse 
der Ministerpräsidentenkonferenzen verleihen dem 
Wunsch der Länder Ausdruck, sich mit ihren spe-
zifischen Kompetenzen entwicklungspolitisch zu 
engagieren. Deshalb hat die Bayerische Staatsre-
gierung am 30.4.2013 die nachfolgenden entwick-
lungspolitischen Leitsätze beschlossen, welche den 
Handlungsrahmen für die Aktivitäten des Freistaa-
tes Bayern in diesem Politikfeld vorgeben und die 
Grundsätze vom 13.10.1992 ersetzen.

Die Bayerische Staatsregierung ist sich dessen be-
wusst, dass der Begriff „Entwicklung“ im Zusam-
menhang mit Entwicklungsländern, Entwicklungs-
politik oder Entwicklungszusammenarbeit umstrit-
ten und unzulänglich ist. Da jedoch kein allgemein 
akzeptierter alternativer Begriff zur Verfügung steht, 
wird er hier dennoch verwendet.

1 Entwicklungspolitik meint hier als Überbegriff alle Maß-
nahmen im In- und Ausland zur Verbesserung der poli-
tischen, wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen 
 Situation der Menschen in Entwicklungsländern.



Grundsätzliches1

Der Freistaat Bayern bekennt sich neben seiner Ver-
antwortung gegenüber der eigenen Gesellschaft zu 
den Aufgaben, die er – gemeinschaftlich mit den 
anderen entwicklungspolitischen Akteuren – gegen-
über der gesamten Welt zu erfüllen hat.

Im Zuge der wachsenden Verflechtung von Regi-
onen, Nationen und Kontinenten und ihrer zuneh-
menden gegenseitigen Abhängigkeit ist die Globa-
lisierung zu einer zen tralen Herausforderung un-
serer Zeit geworden. Es gilt, die Globalisierung so 
zu ge stalten, dass sie allen Menschen ein selbst-
bestimmtes Leben in Würde ermöglicht.

Um Entwicklungs- und Schwellenländer bei ih-
ren Anstrengungen zu unterstützen, die positiven 
Seiten der Globalisierung zu verstärken und deren 
Nachteile zu reduzieren, engagiert sich der Frei-
staat Bayern als staatlicher Akteur in der Entwick-
lungspolitik komplementär zur Bundesregierung, 
der Europäischen Union und den internationalen 
Organisationen.

Den globalen Rahmen der Entwicklungspolitik Bay-
erns bilden das Leitziel einer weltweit nachhaltigen 
Entwicklung und die Millenniumserklärung der Ver-
einten Nationen, welche Zwischenziele für die welt-
weite Entwicklung verankert. Die Werte, auf deren 
Grundlage die Vereinten Nationen die Millenniums-
ziele verwirklichen wollen – Freiheit, Gleichheit, So-
lidarität, Gerechtigkeit, Toleranz, Achtung vor der 
Natur, gemeinsam getragene Verantwortung – 
macht sich der Freistaat Bayern zu eigen. Bei den 
entwicklungspolitischen Aktivitäten des Freistaates 
Bayern werden sowohl diese Ziele als auch die be-
rechtigten Interessen Bayerns verfolgt.
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2 Ziele

Ziel der Entwicklungszusammenarbeit2 des Frei-
staats Bayern ist es, im Rahmen seiner Möglichkei-
ten weltweit einen Beitrag zur Bekämpfung von Ar-
mut, Hunger und Krankheit, zu einer nachhaltigen 
und friedlichen Entwicklung sowie zur Völkerver-
ständigung zu leisten. Die Lebensbedingungen der 
Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern 
sollen verbessert und gute Regierungsführung ge-
stärkt werden.

Im Inland zielt der Freistaat Bayern darauf ab, ein 
besseres Verständnis der Bevölkerung für Prob-
leme der Entwicklungs- und Schwellenländer zu er-
reichen sowie die globalen Zusammenhänge und 
gegenseitigen Abhängigkeiten zu verdeutlichen 
und zu einer weltweit nachhaltigen Entwicklung 
beizutragen.

2 Entwicklungszusammenarbeit meint hier die konkreten 
auslandsbezogenen Aktivitäten mit und Projekte in Ent-
wicklungsländern. Entwicklungspolitische Zusammen-
arbeit bezieht darüber hinaus auch die Aktivitäten mit 
ein, die als Adressaten die inländische Bevölkerung er-
reichen wollen und umfasst damit alle entwicklungspo-
litischen Aktivitäten im In- und Ausland.



Prinzipien3

Die entwicklungspolitische Zusammenarbeit  richtet 
der Freistaat Bayern an folgenden Prinzipien aus:

Partnerschaft

Die Zusammenarbeit erfolgt in partnerschaftlicher 
Weise. Dabei stehen die Interessen Bayerns gleich-
berechtigt neben entwicklungspolitischen Zielen 
und den Interessen der kooperierenden Länder.

Eigenverantwortung

Die Entwicklungs- und Schwellenländer bestimmen 
selbst die Richtung ihrer Entwicklung, gehen die Su-
che nach eigenen Problemlösungen aktiv an und en-
gagieren sich entsprechend bei der Umsetzung von 
Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit.

Hilfe zur Selbsthilfe

Die entwicklungspolitische Zusammenarbeit gibt 
gezielte Anstöße dazu, dass Menschen und Insti-
tutionen aus den kooperierenden Ländern mit den 
gewonnenen Kenntnissen, Fertigkeiten, Fähigkei-
ten und Errungenschaften aus eigener Kraft weitere 
Schritte in Richtung einer Verbesserung ihrer Situa-
tion gehen können.

Subsidiarität

Die entwicklungspolitische Arbeit erfolgt subsidiär 
und komplementär zu den Eigenanstrengungen 
der Regierungen und Menschen in den Partner-
ländern sowie zu den zivilgesellschaftlichen Eine-
Welt-Aktivitäten in Bayern. Staatliches Handeln soll 
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grundsätzlich dann unterbleiben, wenn private Initi-
ativen, gesellschaftliche Gruppen und Verbände in 
der Sache Besseres leisten können.

Nachhaltigkeit

Damit auch kommende Generationen ein men-
schenwürdiges Leben in einer lebenswerten Welt 
führen können, richtet der Freistaat Bayern seine 
entwicklungspolitischen Maßnahmen am Prinzip 
der Nachhaltigkeit aus.

Internationale Konventionen und Standards

Der Freistaat Bayern berücksichtigt bei seinen 
 Maßnahmen insbesondere die Einhaltung der Men-
schenrechte, der ILO 3-Kernarbeitsnormen sowie 
rechtsstaatlicher, ökologischer und sozialer 
Min deststandards.

3 International Labour Organisation/Internationale 
Arbeitsorganisation



4 Handlungsfelder

Der Freistaat Bayern konzentriert sich in seiner Zu-
sammenarbeit mit Entwicklungs- und Schwellen-
ländern auf die Themen, zu denen das spezifische 
Wissen und die fachlichen Kompetenzen der ver-
schiedenen Akteure Bayerns bestmöglich nutzbar 
gemacht werden können. Vorrangig werden Maß-
nahmen in folgenden Handlungsfeldern unterstützt:

Gute Regierungsführung, Politik- und 
Institutionenberatung

Die Regierungen in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern stehen vor der großen Aufgabe, auf viel-
fältige Herausforderungen und Veränderungen von 
außen und innen zum Wohle ihrer eigenen Bevöl-
kerung angemessen reagieren zu müssen. Die 
Schaffung von verlässlichen Rahmenbedingungen 
für eine soziale, ökologische und wirtschaftliche 
Entwicklung sowie der verantwortungsvolle Um-
gang des Staates mit politischer Macht und öffentli-
chen Ressourcen gelten als Grundbedingungen für 
die Erreichung von Entwicklungszielen. Dazu benö-
tigen die Staaten leistungsfähige Institutionen.

Der Freistaat Bayern fördert deshalb gute Regie-
rungsführung, Politik- und Institutionenberatung 
auf unterschiedlichen Ebenen. Er befähigt staatli-
che Akteure, Politikinhalte entsprechend zu gestal-
ten und unterstützt die Partner bei der Umsetzung 
von Innovations-, Entwicklungs- und Reformprozes-
sen zu verschiedenen Themen, die für die kooperie-
renden Länder von Relevanz sind.

Neben der Durchführung von Maßnahmen zum In-
formations- und Erfahrungsaustausch, zur Qualifi-
zierung von Fachkräften und Entscheidungsträgern 
sowie der Anbahnung und Pflege von Kooperatio-
nen kann der Freistaat Bayern auch qualifiziertes 
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eigenes Personal für Aufgaben der Entwicklungs-
zusammenarbeit entsenden oder dieses für solche 
Aufgaben freistellen.

Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung

Nachhaltiges und breitenwirksames Wirtschafts-
wachstum ist eine der wichtigsten Voraussetzun-
gen, um die Armut weltweit zu reduzieren und die 
Millenniumsziele zu erreichen. Entwicklungs- und 
Schwellenländer brauchen einen fairen internatio-
nalen Wettbewerb. Zudem benötigen sie hohe ge-
samtwirtschaftliche Investitionen, damit die Pro-
duktivität und die internationale Wettbewerbsfä-
higkeit steigen und wirtschaftliches Wachstum für 
einen größeren Teil der Bevölkerung wirksam wer-
den kann. Dies erfordert den Ausbau marktwirt-
schaftlicher Strukturen, eine Verbesserung der Be-
dingungen für Investitionen und die konsequen-
tere Nutzung der wirtschaftlichen Potenziale. Die 
Verfügbarkeit ausreichend qualifizierter Arbeits-
kräfte spielt dabei eine wichtige Rolle. So erhal-
ten auch ärmere Bevölkerungsgruppen die Chance, 
ihre Einkommensarmut durch neu geschaffene Ar-
beitsplätze und Beschäftigung aus eigener Kraft zu 
überwinden.

Der Freistaat Bayern hält es für erforderlich, die Be-
dingungen für privatwirtschaftliches Engagement 
in den Entwicklungs- und Schwellenländern zu ver-
bessern, um dort Investitionen auch mittelständi-
scher Unternehmen mit überschaubarem Risiko zu 
ermöglichen. Dies kann durch eine enge Verknüp-
fung mit der Förderung außenwirtschaftlicher Be-
ziehungen erfolgen. Gezielter Wissens- und Tech-
nologietransfer trägt dazu bei, die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit der kooperierenden Länder und 
Regionen zu steigern. Der Aufbau fachlicher und 



methodischer Kompetenz durch Aus- und Weiterbil-
dung dient der Fähigkeit der Menschen, im eigenen 
Kontext selbstständig Lösungen zu aktuellen Prob-
lemstellungen erarbeiten zu können.

Klimaschutz, Umwelt und Energie

Mit seinen weitreichenden Auswirkungen stellt der 
Klimawandel eine der größten Herausforderungen 
der Menschheit dar. Seine unmittelbaren Folgen 
sind in fast allen Ländern spürbar, betreffen aber 
die Entwicklungs- und Schwellenländer besonders 
hart durch immer häufiger auftretende Naturkatas-
trophen und schwindende natürliche Ressourcen.

Weltweit leben heute etwa 1,5 Milliarden Men-
schen ohne Zugang zu einer angemessenen Ener-
gieversorgung. Dies mindert ihre Chancen, aus ei-
gener Kraft die Armut zu überwinden und ihre Le-
bensbedingungen zu verbessern. Um angesichts 
des Klimawandels und der begrenzten Vorräte an 
fossilen Energieträgern die Entwicklung in den är-
meren Ländern voranzubringen, müssen nachhal-
tige Lösungen gefunden werden. Mit dem Ausbau 
der erneuerbaren Energien und der effizienten Nut-
zung von Energie gibt es hier gute Ansätze für eine 
nachhaltige Entwicklung.

Insbesondere in städtischen Ballungsräumen ist 
nachhaltiges Abwasser- und Abfallmanagement 
ein Thema, das eng mit der Wirtschaft und zu-
dem mit Aspekten des Umwelt- und Ressourcen-
schutzes sowie der Energiegewinnung verknüpft 
ist. Aber auch die in vielen Regionen auftretende 
Knappheit von Wasser erfordert ein effektives Was-
sermanagement und moderne Technologien der 
Wasseraufbereitung.
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Der Freistaat Bayern bietet Entwicklungs- und 
Schwellenländern an, sich im Bereich Klimaschutz, 
Umwelt und Energie mit den deutschen und bay-
erischen Rahmenbedingungen vertraut zu machen 
und den aktuellen Stand der Technologien kennen 
zu lernen, woraus sich weitere Kooperationsmög-
lichkeiten ergeben können.

Wissenschaftlich-technologische 
Zusammenarbeit

Forschung ist eine der Grundlagen, auf denen die 
Zukunft aufgebaut werden kann, da sie dazu dient, 
Lösungen für Probleme in diversen Themenfeldern 
und für unterschiedliche Anwendungsbereiche zu 
erarbeiten. Die Förderung von Wissenschaft, For-
schung und Innovation ist deshalb ein wichtiger Bei-
trag zur Entwicklung und zur Steigerung des Wohl-
stands, von dem auch die Menschen in Entwick-
lungs- und Schwellenländern profitieren.

Der Freistaat Bayern verstärkt den Prozess zur In-
ternationalisierung seiner Hochschulen, indem er 
den Ausbau fremdsprachiger Studiengänge fördert, 
durch Vergabe von Stipendien ausländischen Studi-
eninteressierten eine akademische Ausbildung in 
Bayern ermöglicht sowie Hochschul- und Wissen-
schaftskooperationen mit dem Ausland unterstützt. 
Die auf bestimmte Regionen spezialisierten Hoch-
schulzentren übernehmen hierbei eine Brücken-
funktion zwischen In- und Ausland und stellen auch 
geeignete Verbindungen mit der Wirtschaft her.



Ernährungssicherheit und ländliche Räume

Viele Menschen in ländlichen Regionen ärmerer 
Länder leben von Subsistenzwirtschaft, erzielen 
kein Einkommen oder verdienen so wenig, dass sie 
ihre Familien nicht ausreichend versorgen können. 
Der Zugang zu Produktionsmitteln wie Boden, Was-
ser, Saatgut oder Krediten sowie zu entsprechen-
den Märkten ist nicht immer gesichert. Gleichwohl 
ist in einkommensschwachen Ländern die Land-
wirtschaft, von der ein großer Teil der Bevölkerung 
direkt abhängig ist, häufig der entwicklungsfähigste 
Sektor. Durch Produktivitätssteigerung können die 
Menschen über die Schwelle der reinen Selbstver-
sorgung hinaus gelangen und Einkommen aus ih-
rer Tätigkeit erzielen. So entstehen zunehmend 
Arbeitsplätze und Einkommen im vor- und nach-
gelagerten Bereich der Landwirtschaft, was dazu 
beiträgt, nicht nur die Ernährung der Bevölkerung 
zu sichern, sondern auch die Lebensbedingungen 
im ländlichen Raum zu verbessern. Land-, Forst- 
und Fischereiwirtschaft können die wirtschaftliche 
Grundlage in ländlichen Gebieten jedoch langfristig 
nur sichern, wenn sie nachhaltig betrieben werden. 
Dazu ist ein standortangepasster, schonender Um-
gang mit den natürlichen Ressourcen und die Siche-
rung angestammter Landrechte erforderlich.

Durch Informations- und Erfahrungsaustausch 
sowie gezielte Qualifizierung und Beratung von 
Fachkräften aus Entwicklungs- und Schwellen-
ländern leistet der Freistaat Bayern Hilfestellung, 
die Ertragsmöglichkeiten landwirtschaftlicher Be-
triebe unter den örtlichen Voraussetzungen bes-
ser auszuschöpfen und Innovationen schrittweise 
einzuführen.
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Stadtentwicklung und Bauwesen

Nach aktueller Schätzung leben weltweit mehr 
Menschen in Städten und Agglomerationsräumen 
als im ländlichen Raum. Insbesondere in den Ent-
wicklungs- und Schwellenländern ist eine umwelt-
gerechte und nachhaltige Stadtentwicklung ein zen-
trales Thema. Eine zukunftsorientierte und nach-
haltige Stadt- und Siedlungsentwicklung umfasst 
zahlreiche Teilaspekte wie etwa Energieeffizienz, 
Klimaschutz, Versorgungsstrukturen und Mobilität, 
die nur in einem vernetzten und globalen Ansatz be-
handelt werden können.

Der Freistaat Bayern fördert daher die nachhaltige 
Stadtentwicklung in Entwicklungs- und Schwel-
lenländern. Zu diesem Zweck bietet er Kooperati-
onen und Wissenstransfer vor allem in den Berei-
chen des energieeffizienten Städtebaus, der Stadt-
erneuerung, bei Hochbauprojekten sowie beim 
Ausbau einer nachhaltigen urbanen Mobilität und 
einer nachhaltigen Infrastruktur an. Gegenseitiger 
Erfahrungsaustausch soll bestehende Kooperatio-
nen von Behörden, Verbänden, Planungs- und Ar-
chitekturbüros stärken und neue Partnerschaften 
ermöglichen.

Kultur, Migration und Entwicklung

Ein harmonischer Umgang und das friedliche Zu-
sammenleben von Menschen und Gruppen mit teils 
mehrfachen und vielfältigen kulturellen Identitäten 
verlangt in Zeiten von Internationalisierung und Glo-
balisierung besondere Aufmerksamkeit. Verbunden 
mit dieser Herausforderung für die Weltgemein-
schaft werden zugleich die Voraussetzungen für ei-
nen neuen Dialog zwischen den verschiedenen Kul-
turen und Gesellschaften geschaffen. Kulturelle 



Vielfalt erweitert die Spielräume jedes Einzelnen 
und bildet damit eine der Grundlagen für Entwick-
lung in individueller und gesellschaftlicher Hinsicht. 
Sie ist Quelle von Kreativität und internationaler So-
lidarität und schafft ein Klima gegenseitigen Verste-
hens und Vertrauens.

Der Freistaat Bayern fördert den interkulturellen 
Austausch und berücksichtigt kulturelle Aspekte bei 
seiner entwicklungspolitischen Zusammenarbeit. 
Ein Schwerpunkt ist die Verbreitung der deutschen 
Sprache sowie die Förderung eines positiven Bil-
des von Deutschland und Bayern im Ausland. Auch 
der Ausbau und die Pflege der internationalen Kon-
takte der bayerischen Schulen und Hochschulen 
einschließlich entsprechender Partnerschaften zäh-
len dazu sowie die Reintegrationsunterstützung von 
Rückkehrern in ihr Heimatland. Die kulturelle Identi-
tät vor Ort wird geachtet.

Neben der Entwicklungszusammenarbeit unter-
stützt der Freistaat Bayern auch entwicklungspoli-
tische Maßnahmen in Inland:

Entwicklungspolitische Informations- und 
Bildungsarbeit

Zunehmende Internationalisierung und Globalisie-
rung wirken ambivalent auf die Gesellschaften in al-
ler Welt. Diese Veränderungen nicht nur als Risiko 
zu betrachten, sondern auch als Chance zu begrei-
fen, die Entwicklungen nicht bloß passiv hinzuneh-
men, sondern sie aktiv mit zu gestalten, erfordert 
eine intensive Auseinandersetzung mit deren Ursa-
chen und Zusammenhängen. Durch entsprechende 
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Bildung und Wissensvermittlung werden sich die 
Menschen ihrer eigenen Identität bewusst, können 
für interkulturelle Verständigung eintreten und Mit-
verantwortung in der Weltgesellschaft tragen. Die 
Menschen können bei Entscheidungen besser ab-
schätzen, wie sich das eigene Handeln auf künftige 
Generationen sowie das Leben in anderen Regio-
nen der Welt auswirkt und damit einen konkreten 
Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung leisten.

Der Freistaat Bayern hält daher die inländische ent-
wicklungspolitische Informations- und Bildungs-
arbeit für einen wichtigen Teil der Entwicklungs-
politik. Sie erfolgt durch schulische und außer-
schulische Maßnahmen und berücksichtigt die 
eingegangenen Verpflichtungen im Rahmen von 
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ sowie des 
„Globalen Lernens“. Der Freistaat Bayern arbeitet, 
insofern es sich thematisch anbietet, mit den in die-
sem Bereich tätigen Nichtregierungsorganisationen 
zusammen und unterstützt im Rahmen seiner Mög-
lichkeiten deren inländische Projektarbeit sowie die 
in diesem Kontext sinnvolle Vernetzung der Eine-
Welt-Arbeit in Bayern.



5 Regionen und Länder

Für Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit 
kommen grundsätzlich jene Regionen in Betracht, 
die auf der Liste des Entwicklungsausschusses der 
OECD 4 (DAC 5-Liste) als Entwicklungsländer und 
-gebiete aufgeführt sind.

Die Pflege und Weiterentwicklung der Beziehungen 
zu den Partnerregionen des Freistaats Bayern spielt 
eine besondere Rolle, da hier bereits ein hohes ge-
meinsames Interesse an einer Zusammenarbeit be-
steht. Daneben haben sich enge Kooperationen auf 
unterschiedlichen Ebenen mit weiteren Ländern 
und Regionen entwickelt, die ebenfalls in die Ent-
wicklungszusammenarbeit eingebunden sind. So-
weit entsprechender Bedarf besteht, eine Zusam-
menarbeit im Interesse Bayerns ist und aus der Zu-
sammenarbeit positive Wirkungen für beide Seiten 
zu erwarten sind, ist der Einbezug weiterer Länder 
möglich.

4 Organisation for Economic Co-operation and Develop-
ment/Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung

5 Development Assistance Committee/Entwicklungsaus-
schuss der OECD
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6 Akteure und Koordinierung

Innerhalb der Staatsregierung erfolgt die entwick-
lungspolitische Zusammenarbeit nach dem Res-
sortprinzip, d.h. die Staatskanzlei und die Ministe-
rien führen Maßnahmen im Rahmen ihrer fachli-
chen Kompetenzen, personellen Möglichkeiten und 
verfügbaren Haushaltsmittel in eigener Verantwor-
tung durch.

Die Staatsregierung entscheidet über die für die 
Koordinierung innerhalb der Bayerischen Staatsre-
gierung sowie die für die entwicklungspolitische 
Zusammenarbeit des Freistaates federführende 
zuständige Stelle. Diese übernimmt auch die Ab-
stimmung mit anderen Bundesländern und dem 
Bund.

Entwicklungspolitisches Engagement ist nicht allein 
Aufgabe des Staates, sondern der gesamten Ge-
sellschaft. Daher anerkennt und begrüßt der Frei-
staat Bayern die engagierte Arbeit der zahlreichen 
privaten Initiativen und Nichtregierungsorganisati-
onen, der Kirchen sowie der Unternehmen, Kam-
mern und sonstiger Wirtschaftsorganisationen. 
Der Freistaat Bayern unterstützt im Rahmen seiner 
Möglichkeiten Partnerschaften unterschiedlichster 
Akteure in Bayern mit ihren Partnerinstitutionen in 
Entwicklungs- und Schwellenländern. Im kommu-
nalen Bereich bieten langfristig angelegte, freiwil-
lige Partnerschaften zur gegenseitigen Pflege von 
Kontakten mit entsprechenden kommunalen Ge-
bietskörperschaften im Rahmen des kommunalen 
Selbstverwaltungsrechts sowie der Leistungsfähig-
keit der jeweiligen Kommune eine Möglichkeit für 
Zusammenarbeit.

Der Freistaat Bayern erwartet von der Bundesregie-
rung eine der Bedeutung Bayerns entsprechende 
dezentrale Durchführung von Bundesprogrammen 
in der Entwicklungszusammenarbeit in Bayern, 



insbesondere im Rahmen des internationalen Bil-
dungszentrums in Feldafing, und darüber hinaus in 
der zivilgesellschaftlichen Eine-Welt-Arbeit.



HINWEIS

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Bayerischen 
Staats regierung herausgegeben. Sie darf  weder von Parteien noch von Wahlwer-
bern oder Wahlhelfern im Zeitraum von fünf Monaten vor einer Wahl zum Zwecke 
der Wahl werbung verwendet werden. 

Dies gilt für Landtags-, Bundestags-, Kommunal- und Europa wahlen. Missbräuchlich 
ist  während dieser Zeit insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an In-
formationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken und Aufkleben von 
parteipolitischen  Informationen oder Werbemitteln.  Untersagt ist gleichfalls die 
Weitergabe an Dritte zum  Zwecke der Wahl werbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu 
einer bevorstehenden Wahl darf die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet 
 werden, die als Parteinahme der Staatsregierung  zugunsten  einzelner politischer 
Gruppen verstanden werden könnte. Den  Parteien ist gestattet, die Druckschrift zur 
Unterrichtung ihrer eigenen  Mitglieder zu verwenden.

Die Druckschrift wurde mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Gewähr für die Rich-
tigkeit und Vollständigkeit des Inhalts kann dessen ungeachtet nicht übernommen 
werden.

IMPRESSUM

Herausgeber: Bayerisches Staatsministerium für 
Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie

Postanschrift: 80525 München
Hausadresse: Prinzregentenstraße 28 | 80538 München
Telefon: 089 2162-2303 | 089 2162-0
Fax: 089 2162-3326 | 089 2162-2760
E-Mail: info@stmwivt.bayern.de | poststelle@stmwivt.bayern.de
Internet: www.stmwivt.bayern.de

Gestaltung: Technisches Büro im StMWIVT
Gedruckt auf: Gedruckt auf umweltzertifiziertem Papier 

(FSC, PEFC oder gleichwertigem Zertifikat)
Druck: 

Stand: Mai 2013

16 � 17

BAYERN I DIREKT ist Ihr direkter Draht zur 
Bayerischen Staatsregierung. 

Unter Telefon 089 122220 oder per E-Mail 
unter direkt@bayern.de erhalten Sie Infor-
mationsmaterial und Broschüren, Auskunft 
zu aktuellen Themen und Internetquellen 
sowie Hinweise zu Behörden, zuständigen 
Stellen und Ansprech partnern bei der 
 Bayerischen Staatsregierung.

Dieser Code bringt Sie direkt zur Internet-
seite http://www.stmwivt.bayern.de. 
Einfach mit dem  QR-Code-Leser Ihres 
Smartphones  abfotografieren. 
Kosten abhängig vom Netzbetreiber.



Bayerisches Staatsministerium für 
Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und  Technologie
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